
Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide-Norderstedt
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2023

Stand: 06.01.2024

EINNAHMEN
Einnahmen Plan Einnahmen Ist

Kommentar AUSGABEN
Ausgaben Plan Ausgaben    Ist

Kommentar

7.000,00 €           6.526,86 €       17.000,00 €     23.723,13 €    

Zuwendungen von Dritten 100,00 €               520,00 €          Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe 1.000,00 €       1.578,67 €      

50.000,00 €         72.282,31 €    25.000,00 €     45.340,15 €    

Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€ -  €                      -  €                 Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500€ -  €                 -  €                 

Erstattungen von Auslagen durch Gemeinde und Dritte -  €                      -  €                 Auslagen für Gemeinde und Dritte -  €                 -  €                 

-  €                      3.466,24 €       -  €                 865,32 €          

Steuern (Erstattungen) -  €                      2.152,64 €       Steuern 11.000,00 €     5.667,53 €      

Einzahlungen der Gemeinde 3.750,00 €           6.240,00 €       Auszahlungen an die Gemeinde -  €                 

Entnahme aus der Rücklage -  €                      -  €                 Zuführung zur Rücklage 6.850,00 €       14.013,25 €    

Gesamteinnahmen 60.850,00 €         91.188,05 €    Gesamtausgaben 60.850,00 €     91.188,05 €    

Stand der Rücklage am 01.01.2023 50.327,78 €                

Entnahme

Zuführung 14.013,25 €                

Stand der Rücklage am 31.12.2023 64.341,03 €                

Alle Positionen der Ein- und Ausgabenplanung sind gem. §7 Abs. 1 und 

2 der Satzung für Sondervermögen der Stadt Norderstedt für die 

Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehr Harksheide 

gegenseitig deckungsfähig.

Zuwendungen von Mitgliedern

Einnahmen aus Veranstaltungen

Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen

Sonstige Einnahmen Sonstige Ausgaben

Ausgaben für Veranstaltungen
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